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II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

INTERNATIONALE ÜBEREINKÜNFTE 

BESCHLUSS DES RATES 

vom 23. Juli 2012 

über die Unterzeichnung — im Namen der Union — und die vorläufige Anwendung eines 
Protokolls zum Europa-Mittelmeer-Abkommen zwischen den Europäischen Gemeinschaften und 
ihren Mitgliedstaaten einerseits und dem Haschemitischen Königreich Jordanien andererseits über 
ein Rahmenabkommen zwischen der Europäischen Union und dem Haschemitischen Königreich 
Jordanien über die allgemeinen Grundsätze für die Teilnahme des Haschemitischen Königreichs 

Jordanien an den Programmen der Union 

(2013/202/EU) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 217 in Verbindung mit Arti
kel 218 Absatz 5 und Artikel 218 Absatz 8 Unterabsatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 18. Juni 2007 hat der Rat die Kommission ermäch
tigt, ein Protokoll zum Europa-Mittelmeer-Abkommen 
zur Gründung einer Assoziation zwischen den Europäi
schen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einer
seits und dem Haschemitischen Königreich Jordanien an
dererseits ( 1 ) über ein Rahmenabkommen über die all
gemeinen Grundsätze für die Teilnahme des Haschemiti
schen Königreichs Jordanien an den Programmen der 
Union (im Folgenden „Protokoll“) auszuhandeln. 

(2) Diese Verhandlungen wurden abgeschlossen. 

(3) Das Protokoll sollte vorbehaltlich seines Abschlusses un
terzeichnet werden. 

(4) Gemäß Artikel 10 des Protokolls sollte das Protokoll bis 
zum Abschluss der für seinen Abschluss erforderlichen 
Verfahren vorläufig angewendet werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Unterzeichnung des Protokolls zum Europa-Mittelmeer-Ab
kommen zur Gründung einer Assoziation zwischen den Euro

päischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits 
und dem Haschemitischen Königreich Jordanien andererseits 
über ein Rahmenabkommen zwischen der Europäischen Union 
und dem Haschemitischen Königreich Jordanien über die all
gemeinen Grundsätze für die Teilnahme des Haschemitischen 
Königreichs Jordanien an den Programmen der Union (im Fol
genden „Protokoll“) wird im Namen der Union vorbehaltlich 
seines Abschlusses genehmigt. 

Der Wortlaut des Protokolls ist diesem Beschluss beigefügt. 

Artikel 2 

Der Präsident wird ermächtigt, die Person(en) zu bestellen, die 
befugt ist (sind), das Protokoll im Namen der Union zu unter
zeichnen. 

Artikel 3 

Das Protokoll wird ab dem Tag seiner Unterzeichnung ( 2 ) bis 
zum Abschluss der für seinen Abschluss erforderlichen Verfah
ren vorläufig angewandt. 

Artikel 4 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 23. Juli 2012. 

Im Namen des Rates 
Die Präsidentin 

C. ASHTON
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PROTOKOLL 

zum Europa-Mittelmeer-Abkommen zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren 
Mitgliedstaaten einerseits und dem Haschemitischen Königreich Jordanien andererseits über ein 
Rahmenabkommen zwischen der Europäischen Union und dem Haschemitischen Königreich 
Jordanien über die allgemeinen Grundsätze für die Teilnahme des Haschemitischen Königreichs 

Jordanien an den Programmen der Union 

DIE EUROPÄISCHE UNION, nachstehend „Union“ genannt, 

einerseits, und 

das Haschemitische Königreich Jordanien, nachstehend „Jordanien“, 

andererseits, 

nachstehend „Vertragsparteien“ genannt — 

IN ERWÄGUNG NACHSTEHENDER GRÜNDE: 

(1) Das Haschemitische Königreich Jordanien hat ein Europa-Mittelmeer-Abkommen zur Gründung einer Assoziation 
zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und dem Haschemitischen Kö
nigreich Jordanien ( 1 ) (im Folgenden „Assoziationsabkommen“) geschlossen, das am 1. Mai 2002 in Kraft getreten 
ist. 

(2) Auf seiner Tagung vom 17. und 18. Juni 2004 in Brüssel begrüßte der Europäische Rat die Vorschläge der 
Kommission für eine Europäische Nachbarschaftspolitik (ENP) und schloss sich den Schlussfolgerungen des Rates 
vom 14. Juni 2004 an. 

(3) Der Rat hat bei zahlreichen weiteren Gelegenheiten Schlussfolgerungen angenommen, in denen er diese Politik 
befürwortet. 

(4) Am 5. März 2007 brachte der Rat seine Unterstützung für das in der Mitteilung der Europäischen Kommission 
vom 4. Dezember 2006 skizzierte allgemeine Gesamtkonzept zum Ausdruck, den Partnerstaaten der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik nach einer Einzelfallprüfung die Teilnahme an den Einrichtungen und Programmen der 
Gemeinschaft zu ermöglichen, sofern die betreffende Rechtsgrundlage dies zulässt. 

(5) Jordanien hat seinen Wunsch nach Teilnahme an mehreren Programmen der Union zum Ausdruck gebracht. 

(6) Die besonderen Voraussetzungen und Bedingungen, die für die Teilnahme Jordaniens an jedem einzelnen Pro
gramm gelten, insbesondere der finanzielle Beitrag und das Berichterstattungs- und Evaluierungsverfahren, sind in 
einer Vereinbarung zwischen der Kommission und den zuständigen Behörden Jordaniens festzulegen — 

SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN: 

Artikel 1 

Jordanien kann an allen laufenden und künftigen Programmen 
der Union teilnehmen, die nach den einschlägigen Vorschriften 
zur Annahme dieser Programme dem Haschemitischen König
reich Jordanien zur Teilnahme offenstehen. 

Artikel 2 

Jordanien leistet einen finanziellen Beitrag zum Gesamthaus
haltsplan der Europäischen Union, dessen Höhe sich nach den 
spezifischen Programmen richtet, an denen Jordanien teilnimmt. 

Artikel 3 

Die Vertreter Jordaniens können bei den Jordanien betreffenden 
Punkten als Beobachter an den Sitzungen der Verwaltungsaus
schüsse teilnehmen, die für das Monitoring der Programme zu
ständig sind, zu denen Jordanien einen finanziellen Beitrag leis
tet. 

Artikel 4 

Für die von Teilnehmern aus Jordanien im Rahmen der Pro
gramme unterbreiteten Projekte und Initiativen gelten so weit 
wie möglich dieselben Bedingungen, Regeln und Verfahren wie 
für die Mitgliedstaaten. 

Artikel 5 

Die besonderen Voraussetzungen und Bedingungen, die für die 
Teilnahme Jordaniens an jedem einzelnen Programm gelten, 
insbesondere der finanzielle Beitrag und das Berichterstattungs- 
und Evaluierungsverfahren, sind in einer Vereinbarung zwischen 
der Kommission und den zuständigen Behörden Jordaniens auf 
der Grundlage der für die einzelnen Programme aufgestellten 
Kriterien festzulegen. 

Ersucht Jordanien für die Teilnahme an einem bestimmten Pro
gramm der Union um Unterstützung im Rahmen der Außen
hilfe der Union nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 
1638/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. Oktober 2006 zur Festlegung allgemeiner Bestimmungen
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zur Schaffung eines Europäischen Nachbarschafts- und Partner
schaftsinstruments ( 1 ) oder nach ähnlichen, später erlassenen 
Verordnungen, die Außenhilfe der Union für Jordanien vor
sehen, so werden die Bedingungen für die Verwendung von 
Mitteln der Außenhilfe der Union durch Jordanien unter Berück
sichtigung insbesondere von Artikel 20 der Verordnung (EG) 
Nr. 1638/2006 in einer Finanzierungsvereinbarung festgelegt. 

Artikel 6 

In jeder nach Artikel 5 geschlossenen Vereinbarung wird im 
Einklang mit der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 
des Rates vom 25. Juni 2002 über die Haushaltsordnung für 
den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften ( 2 ) 
festgelegt, dass die Finanzkontrolle, die Rechnungsprüfungen 
und andere Überprüfungen, einschließlich Verwaltungsunter
suchungen, von der Europäischen Kommission, dem Europäi
schen Amt für Betrugsbekämpfung und dem Rechnungshof 
oder unter deren Aufsicht durchgeführt werden. 

Für die Finanzkontrolle und die Rechnungsprüfungen, die ad
ministrativen Maßnahmen, Sanktionen und die Wiedereinzie
hung von Geldern werden detaillierte Bestimmungen festgelegt, 
mit denen der Europäischen Kommission, dem Europäischen 
Amt für Betrugsbekämpfung und dem Rechnungshof Befugnisse 
übertragen werden können, die ihren Befugnissen gegenüber 
den in der Union niedergelassenen Begünstigten und Auftrag
nehmern entsprechen. 

Artikel 7 

Dieses Protokoll gilt für den Zeitraum, in dem das Abkommen 
in Kraft ist. 

Das Protokoll wird von den Vertragsparteien nach ihren jewei
ligen Verfahren unterzeichnet und angenommen. 

Jede Vertragspartei kann dieses Protokoll durch schriftliche No
tifikation an die andere Vertragspartei kündigen. Dieses Pro
tokoll tritt sechs Monate nach dem Tag dieser Notifikation au
ßer Kraft. 

Die Beendigung dieses Protokolls nach Kündigung durch eine 
der Vertragsparteien hat keinen Einfluss auf die Überprüfungen 
und Kontrollen, die gegebenenfalls nach den in den Artikeln 5 
und 6 festgelegten Bestimmungen durchzuführen sind. 

Artikel 8 

Beide Vertragsparteien können spätestens drei Jahre nach dem 
Inkrafttreten dieses Protokolls und danach alle drei Jahre seine 
Umsetzung auf der Grundlage der tatsächlichen Teilnahme Jor
daniens an Programmen der Union überprüfen. 

Artikel 9 

Dieses Protokoll gilt einerseits nach Maßgabe des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union für die Gebiete, in 
denen dieser Vertrag angewandt wird, und andererseits für das 
Hoheitsgebiet Jordaniens. 

Artikel 10 

Dieses Protokoll tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf 
den Tag folgt, an dem die Vertragsparteien einander auf diplo
matischem Wege den Abschluss der für sein Inkrafttreten er
forderlichen Verfahren notifiziert haben. 

Bis zu seinem Inkrafttreten vereinbaren die Vertragsparteien, 
dieses Protokoll ab seiner Unterzeichnung vorläufig anzuwen
den. 

Artikel 11 

Dieses Protokoll ist fester Bestandteil des Abkommens. 

Artikel 12 

Dieses Abkommen ist in zwei Urschriften in bulgarischer, dä
nischer, deutscher, englischer, estnischer, finnischer, französi
scher, griechischer, italienischer, irischer, lettischer, litauischer, 
maltesischer, niederländischer, polnischer, portugiesischer, rumä
nischer, schwedischer, slowakischer, slowenischer, spanischer, 
tschechischer, ungarischer und arabischer Sprache abgefasst, wo
bei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.
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Съставено в Брюксел на деветнадесети декември две хиляди и дванадесета година. 

Hecho en Bruselas, el diecinueve de diciembre de dos mil doce. 

V Bruselu dne devatenáctého prosince dva tisíce dvanáct. 

Udfærdiget i Bruxelles den nittende december to tusind og tolv. 

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Dezember zweitausendzwölf. 

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis. 

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκαεννέα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα. 

Done at Brussels on the nineteenth day of December in the year two thousand and twelve. 

Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre deux mille douze. 

Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre duemiladodici. 

Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada deviņpadsmitajā decembrī. 

Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų gruodžio devynioliktą dieną Briuselyje. 

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év december havának tizenkilencedik napján. 

Magħmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tnax. 

Gedaan te Brussel, de negentiende december tweeduizend twaalf. 

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego grudnia roku dwa tysiące dwunastego. 

Feito em Bruxelas, em dezanove de dezembro de dois mil e doze. 

Întocmit la Bruxelles la nouăsprezece decembrie două mii doisprezece. 

V Bruseli devätnásteho decembra dvetisícdvanásť. 

V Bruslju, dne devetnajstega decembra leta dva tisoč dvanajst. 

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksitoista. 

Som skedde i Bryssel den nittonde december tjugohundratolv.
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За Европейския съюз 
Por la Unión Europea 
Za Evropskou unii 
For Den Europæiske Union 
Für die Europäische Union 
Euroopa Liidu nimel 
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
For the European Union 
Pour l'Union européenne 
Per l'Unione europea 
Eiropas Savienības vārdā – 
Europos Sąjungos vardu 
Az Európai Unió részéről 
Għall-Unjoni Ewropea 
Voor de Europese Unie 
W imieniu Unii Europejskiej 
Pela União Europeia 
Pentru Uniunea Europeană 
Za Európsku úniu 
Za Evropsko unijo 
Euroopan unionin puolesta 
För Europeiska unionen 

За Хашемитското кралство Йордания 
Por el Reino Hachemita de Jordania 
Za Jordánské hášimovské království 
For Det Hashemitiske Kongerige Jordan 
Für das Haschemitische Königreich Jordanien 
Jordaania Hašimiidi Kuningriigi nimel 
Για το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας 
For the Hashemite Kingdom of Jordan 
Pour le Royaume hachémite de Jordanie 
Per il Regno hascemita di Giordania 
Jordānijas Hāšimītu Karalistes vārdā – 
Jordanijos Hašimitų Karalystės vardu 
A Jordán Hásimita Királyság részéről 
Għar-Renju Ħaxemita tal-Ġordan 
Voor het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië 
W imieniu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego 
Pelo Reino Hachemita da Jordânia 
Pentru Regatul Hașemit al Iordaniei 
Za Jordánske hášimovské kráľovstvo 
Za Hašemitsko kraljevino Jordanijo 
Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan puolesta 
För Hashemitiska konungariket Jordanien
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BESCHLUSS DES RATES 

vom 22. April 2013 

über die Unterzeichnung im Namen der Europäischen Union des Abkommens zwischen der 
Europäischen Union und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Zusammenarbeit bei 

der Anwendung ihres Wettbewerbsrechts 

(2013/203/EU) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf die Artikel 103 und 352 in Verbin
dung mit Artikel 218 Absatz 5, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 10. Dezember 2010 ermächtigte der Rat die Kom
mission, Verhandlungen mit der Schweizerischen Eidge
nossenschaft zur Zusammenarbeit bei der Anwendung 
des Wettbewerbsrechts der Europäischen Union und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft aufzunehmen. 

(2) Die Verhandlungen mit der Schweizerischen Eidgenos
senschaft sind abgeschlossen. 

(3) Das Abkommen sollte vorbehaltlich seines Abschlusses 
unterzeichnet werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Unterzeichnung des Abkommens zwischen der Europäi
schen Union und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über 
die Zusammenarbeit bei der Anwendung ihres Wettbewerbs
rechts wird vorbehaltlich des Abschlusses des Abkommens ( 1 ) 
im Namen der Union genehmigt. 

Artikel 2 

Der Präsident des Rates wird ermächtigt, die Person(en) zu be
stellen, die befugt ist/sind, das Abkommen vorbehaltlich seines 
Abschlusses im Namen der Union zu unterzeichnen. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu Luxemburg am 22. April 2013. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
S. COVENEY
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VERORDNUNGEN 

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 384/2013 DER KOMMISSION 

vom 22. April 2013 

zur Einreihung bestimmter Waren in die Kombinierte Nomenklatur 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 
23. Juli 1987 über die zolltarifliche und statistische Nomenkla
tur sowie den Gemeinsamen Zolltarif ( 1 ), insbesondere auf Ar
tikel 9 Absatz 1 Buchstabe a, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Um die einheitliche Anwendung der Kombinierten No
menklatur im Anhang der Verordnung (EWG) Nr. 
2658/87 zu gewährleisten, sind Vorschriften für die Ein
reihung der im Anhang dieser Verordnung aufgeführten 
Waren zu erlassen. 

(2) In der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 sind allgemeine 
Vorschriften für die Auslegung der Kombinierten No
menklatur festgelegt. Diese Vorschriften gelten auch für 
die Auslegung jeder anderen Nomenklatur, die die Kom
binierte Nomenklatur — auch nur teilweise oder unter 
etwaiger Hinzufügung von Unterteilungen — übernimmt 
und die aufgrund besonderer Regelungen der Union auf
gestellt wurde, um tarifliche oder sonstige Maßnahmen 
im Rahmen des Warenverkehrs anzuwenden. 

(3) In Anwendung dieser allgemeinen Vorschriften sind die 
in Spalte 1 der Tabelle im Anhang dieser Verordnung 
genannten Waren mit den in Spalte 3 genannten Begrün
dungen in die in Spalte 2 der Tabelle angegebenen KN- 
Codes einzureihen. 

(4) Es ist angemessen, dass vorbehaltlich der geltenden Be
stimmungen der Europäischen Union bezüglich des Sys
tems der doppelten Kontrolle und der vorherigen und 
nachträglichen Überwachung der Textileinfuhren in die 

Europäische Union die von den Zollbehörden der Mit
gliedstaaten erteilten verbindlichen Zolltarifauskünfte, die 
die Einreihung von Waren in die Kombinierte Nomen
klatur betreffen und die mit dieser Verordnung nicht 
übereinstimmen, während eines Zeitraums von 60 Tagen 
von dem Berechtigten gemäß den Bestimmungen des 
Artikels 12 Absatz 6 der Verordnung (EWG) Nr. 
2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Fest
legung des Zollkodex der Gemeinschaften ( 2 ) weiterver
wendet werden können. 

(5) Der Ausschuss für den Zollkodex hat nicht innerhalb der 
ihm von seinem Vorsitzenden gesetzten Fristen Stellung 
genommen — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Spalte 1 der Tabelle im Anhang beschriebenen Waren 
werden in die Kombinierte Nomenklatur unter die in Spalte 2 
der Tabelle genannten KN-Codes eingereiht. 

Artikel 2 

Vorbehaltlich der geltenden Bestimmungen der Europäischen 
Union bezüglich des Systems der doppelten Kontrolle und der 
vorherigen und nachträglichen Überwachung der Textileinfuh
ren in die Europäische Union können die von den Zollbehörden 
der Mitgliedstaaten erteilten verbindlichen Zolltarifauskünfte, die 
mit dieser Verordnung nicht übereinstimmen, gemäß Artikel 12 
Absatz 6 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 während eines 
Zeitraums von 60 Tagen weiterverwendet werden. 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 22. April 2013 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Algirdas ŠEMETA 
Mitglied der Kommission
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ANHANG 

Warenbezeichnung Einreihung 
(KN-Code) Begründung 

(1) (2) (3) 

Eine Ware in Form eines Zylinders mit einem 
Durchmesser von etwa 7 mm und einer Länge 
von etwa 130 mm, bestehend aus einer äußeren 
Lage aus Papier, die die folgenden Bestandteile 
umschließt: 

— drei Filter aus Celluloseacetatfasern mit Aktiv
kohle [C], 

— vier Filter aus Celluloseacetatfasern, die eben
falls getränkte Fasern enthalten (getränkt mit 
einer Klebesubstanz, die nicht in die inneren 
Faserlagen eindringt) [I], 

— zwei Filter aus Celluloseacetatfasern [A], 

— vier Bestandteile geschmacksintensiver Ori
enttabak von der in Zigaretten verwendeten 
Art [T]. 

Die Celluloseacetatfasern in den verschiedenen 
Filtern [C, I, A] sind parallel zueinander aus
gerichtet. Die Fasern bilden einen flexiblen, 
schwammartigen Körper mit gleichmäßiger Dicke 
und können leicht voneinander getrennt und 
„zerpflückt“ werden. 

Die Bestandteile sind in dem Zylinder in der fol
genden Reihenfolge angeordnet: 

— C (etwa 6 mm lang), 

— I (etwa 10 mm lang), 

— T (etwa 10 mm lang), 

— A (etwa 13 mm lang), 

— T (etwa 10 mm lang), 

— I (etwa 10 mm lang), 

— C (etwa 12 mm lang), 

— I (etwa 10 mm lang), 

— T (etwa 10 mm lang), 

— A (etwa 13 mm lang), 

— T (etwa 10 mm lang), 

— I (etwa 10 mm lang), 

— C (etwa 6 mm lang). 

5601 22 10 Einreihung gemäß den Allgemeinen Vorschriften 
1, 4 und 6 für die Auslegung der Kombinierten 
Nomenklatur und nach dem Wortlaut der KN- 
Codes 5601, 5601 22 und 5601 22 10. 

Die Ware enthält mehr Filter- als Tabakbestand
teile. Der Tabak kann zwischen zwei Filtern blei
ben und somit nicht verbrannt werden, sondern 
nur als Geschmacksbestandteil in einer Zigarette 
verwendet werden. Der Tabak macht nur etwa 
ein Drittel des Volumens der Ware aus. Folglich 
verleihen die verschiedenen Filter der Ware ihren 
wesentlichen Charakter im Sinne der Allgemei
nen Vorschrift 3 b. 

Die unbehandelten Celluloseacetatfasern [A] ha
ben zusammen mit den getränkten Fasern [I] in 
Bezug auf Gewicht und Volumen einen höheren 
prozentualen Anteil als die Celluloseacetatfasern 
mit Aktivkohle [C]. Folglich verleihen die Filter 
aus den unbehandelten und den getränkten Fa
sern [A, I] der Ware ihren wesentlichen Charak
ter im Sinne der Allgemeinen Vorschrift 3 b. 

Die Filter aus den unbehandelten und den ge
tränkten Fasern [A, I] weisen nicht die erforder
liche Kohäsion und Stärke auf. Folglich ist eine 
Einreihung in die Positionen 5602 als „Filze“ 
oder 5603 als „Vliesstoffe“ ausgeschlossen. 

Die Filter aus den unbehandelten und den ge
tränkten Celluloseacetatfasern [A, I] sind nicht 
aus einem „Spinnstofferzeugnis“ im Sinne der 
Anmerkung 1 zu Kapitel 63 hergestellt. Folglich 
ist eine Einreihung in die Position 6307 aus
geschlossen. 

In den Filtern aus den unbehandelten und den 
getränkten Celluloseacetatfasern [A, I] sind die 
Fasern parallel zueinander ausgerichtet. Folglich 
sind sie von einer Einreihung in die Position 
5601 als „Waren aus Watte“ ausgeschlossen. 

Da die Filter aus den unbehandelten und den 
getränkten Celluloseacetatfasern [A, I] nach den 
Allgemeinen Vorschriften 1 bis 3 in keine Posi
tion eingereiht werden können, sind sie nach der 
Allgemeinen Vorschrift 4 in die Position der Wa
ren eingereiht, denen sie am ähnlichsten sind. 

Da die Fasern leicht von einander getrennt und 
„zerpflückt“ werden können und einen flexiblen, 
schwammartigen Körper mit gleichmäßiger Dicke 
bilden, entspricht ihr Aussehen dem von Watte. 
Folglich sind die Filter [A, I] in die Position 5601 
einzureihen (siehe auch Avise zum Harmonisier
ten System zu Unterposition 5601 22 zur Ein
reihung von „Stäbchen zur Herstellung von Ziga
rettenfiltern“).
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(1) (2) (3) 

Die verschiedenen Materialien der Ware haben 
die folgenden Anteile in GHT: 

— C: etwa 17 %, 

— I: etwa 16 %, 

— A: etwa 8 %, 

— T: etwa 41 %, 

— Papier: etwa 18 %. 

Die Ware ist dazu bestimmt, zerschnitten und bei 
der Herstellung von Filterzigaretten verwendet zu 
werden. Aus den objektiven Merkmalen der Ware 
ist nicht ersichtlich, wie sie zerschnitten wird. 

(Siehe Fotografien Nrn. 664 A und B) (*) 

Die Tränkung der Celluloseacetatfasern [I] 
schließt eine Einreihung in die Position 5601 
nicht aus, da die Klebesubstanz nicht in die in
neren Faserlagen eindringt (siehe auch HS-Erläu
terung zu Position 5601, Abschnitt A, vierter 
Absatz). 

Die Ware ist daher als „Ware aus Watte aus 
Chemiefasern“ in den KN-Code 5601 22 10 ein
zureihen. 

(*) Die Fotografien dienen lediglich der Information. 

664 A 664 B
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 385/2013 DER KOMMISSION 

vom 22. April 2013 

zur Einreihung bestimmter Waren in die Kombinierte Nomenklatur 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 
23. Juli 1987 über die zolltarifliche und statistische Nomenkla
tur sowie den Gemeinsamen Zolltarif ( 1 ), insbesondere auf Ar
tikel 9 Absatz 1 Buchstabe a, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Um die einheitliche Anwendung der Kombinierten No
menklatur im Anhang der Verordnung (EWG) Nr. 
2658/87 zu gewährleisten, sind Vorschriften für die Ein
reihung der im Anhang dieser Verordnung aufgeführten 
Waren zu erlassen. 

(2) In der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 sind allgemeine 
Vorschriften für die Auslegung der Kombinierten No
menklatur festgelegt. Diese Vorschriften gelten auch für 
die Auslegung jeder anderen Nomenklatur, die die Kom
binierte Nomenklatur — auch nur teilweise oder unter 
etwaiger Hinzufügung von Unterteilungen — übernimmt 
und die aufgrund besonderer Regelungen der Union auf
gestellt wurde, um tarifliche oder sonstige Maßnahmen 
im Rahmen des Warenverkehrs anzuwenden. 

(3) In Anwendung dieser allgemeinen Vorschriften sind die 
in Spalte 1 der Tabelle im Anhang dieser Verordnung 
genannten Waren mit den in Spalte 3 genannten Begrün
dungen in die in Spalte 2 der Tabelle angegebenen KN- 
Codes einzureihen. 

(4) Es ist angemessen, dass die von den Zollbehörden der 
Mitgliedstaaten erteilten verbindlichen Zolltarifauskünfte, 
die die Einreihung von Waren in die Kombinierte No
menklatur betreffen und die mit dieser Verordnung nicht 
übereinstimmen, während eines Zeitraums von drei Mo
naten von dem Berechtigten gemäß den Bestimmungen 
des Artikels 12 Absatz 6 der Verordnung (EWG) Nr. 
2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Fest
legung des Zollkodex der Gemeinschaften ( 2 ) weiterver
wendet werden können. 

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ausschusses für den 
Zollkodex — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Spalte 1 der Tabelle im Anhang beschriebenen Waren 
werden in die Kombinierte Nomenklatur unter die in Spalte 2 
der Tabelle genannten KN-Codes eingereiht. 

Artikel 2 

Die von den Zollbehörden der Mitgliedstaaten erteilten verbind
lichen Zolltarifauskünfte, die mit dieser Verordnung nicht über
einstimmen, können gemäß Artikel 12 Absatz 6 der Verord
nung (EWG) Nr. 2913/92 noch drei Monate weiterverwendet 
werden. 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 22. April 2013 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Algirdas ŠEMETA 
Mitglied der Kommission
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ANHANG 

Warenbezeichnung Einreihung 
(KN-Code) Begründung 

(1) (2) (3) 

Eine Ware, bestehend aus 25 Reinigungs
tüchern aus Vliesstoff mit Abmessungen von 
etwa 15 cm × 20 cm je Tuch, in einem Kunst
stoffbeutel für den Einzelverkauf aufgemacht. 

Die Tücher sind unter anderem mit Wasser, 
Sojabohnenöl, Süßmandelöl (Prunus dulcis), 
Cetylalkohol, Xanthan Gum, Parfüm/Duftstof
fen, Citronellol, Geraniol, Glycerin, Tetra
natrium EDTA und Dinatriumcocoamphodia
cetat getränkt. 

Nach den vorgelegten Angaben wird die Ware 
zum Entfernen von Schminke, zum Beleben 
und Klären von normaler Haut und Mischhaut 
verwendet. 

3304 99 00 Einreihung gemäß den Allgemeinen Vorschrif
ten 1, 3 b und 6 für die Auslegung der Kom
binierten Nomenklatur, Anmerkung 2 zu Ab
schnitt VI, Anmerkung 4 zu Kapitel 33 sowie 
nach dem Wortlaut der KN-Codes 3304 und 
3304 99 00. 

Der in der Ware enthaltene oberflächenaktive 
Stoff (Dinatriumcocoamphodiacetat) verleiht 
der Ware nicht ihren wesentlichen Charakter, 
da er lediglich als Emulgator dient. Somit ist 
eine Einreihung in die Position 3401 aus
geschlossen (siehe auch HS-Erläuterungen zu 
Position 3401 Ausnahme c). 

Anmerkung 4 zu Kapitel 33 kann nicht an
gewendet werden, da der wesentliche Charak
ter der Ware der eines Hautpflegemittels ist. 
Eine Einreihung in die Position 3307 ist somit 
ebenfalls ausgeschlossen. 

Da die Ware zum Entfernen von Schminke, 
zum Beleben und zum Klären der Haut ver
wendet wird, ist sie eine Zubereitung zur 
Hautpflege (siehe auch HS-Erläuterungen zu 
Position 3304). 

Die Ware ist daher als Zubereitung zur Haut
pflege in die Position 3304 einzureihen.
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 386/2013 DER KOMMISSION 

vom 22. April 2013 

zur Einreihung bestimmter Waren in die Kombinierte Nomenklatur 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 
23. Juli 1987 über die zolltarifliche und statistische Nomenkla
tur sowie den Gemeinsamen Zolltarif ( 1 ), insbesondere auf Ar
tikel 9 Absatz 1 Buchstabe a, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Um die einheitliche Anwendung der Kombinierten No
menklatur im Anhang der Verordnung (EWG) Nr. 
2658/87 zu gewährleisten, sind Vorschriften für die Ein
reihung der im Anhang dieser Verordnung aufgeführten 
Waren zu erlassen. 

(2) In der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 sind allgemeine 
Vorschriften für die Auslegung der Kombinierten No
menklatur festgelegt. Diese Vorschriften gelten auch für 
die Auslegung jeder anderen Nomenklatur, die die Kom
binierte Nomenklatur — auch nur teilweise oder unter 
etwaiger Hinzufügung von Unterteilungen — übernimmt 
und die aufgrund besonderer Regelungen der Union auf
gestellt wurde, um tarifliche oder sonstige Maßnahmen 
im Rahmen des Warenverkehrs anzuwenden. 

(3) In Anwendung dieser allgemeinen Vorschriften sind die 
in Spalte 1 der Tabelle im Anhang dieser Verordnung 
genannten Waren mit den in Spalte 3 genannten Begrün
dungen in die in Spalte 2 der Tabelle angegebenen KN- 
Codes einzureihen. 

(4) Es ist angemessen, dass die von den Zollbehörden der 
Mitgliedstaaten erteilten verbindlichen Zolltarifauskünfte, 
die die Einreihung von Waren in die Kombinierte No
menklatur betreffen und die mit dieser Verordnung nicht 
übereinstimmen, während eines Zeitraums von drei Mo
naten von dem Berechtigten gemäß den Bestimmungen 
des Artikels 12 Absatz 6 der Verordnung (EWG) Nr. 
2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Fest
legung des Zollkodex der Gemeinschaften ( 2 ) weiterver
wendet werden können. 

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ausschusses für den 
Zollkodex — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Spalte 1 der Tabelle im Anhang beschriebenen Waren 
werden in die Kombinierte Nomenklatur unter die in Spalte 2 
der Tabelle genannten KN-Codes eingereiht. 

Artikel 2 

Die von den Zollbehörden der Mitgliedstaaten erteilten verbind
lichen Zolltarifauskünfte, die mit dieser Verordnung nicht über
einstimmen, können gemäß Artikel 12 Absatz 6 der Verord
nung (EWG) Nr. 2913/92 noch drei Monate weiterverwendet 
werden. 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 22. April 2013 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Algirdas ŠEMETA 
Mitglied der Kommission
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ANHANG 

Warenbezeichnung Einreihung 
(KN-Code) Begründung 

(1) (2) (3) 

Ware aus 20 μg bis 5 mg rekombinantem Hu
man-Glycoprotein (Laminin) in einem wäss
rigen Lagerungspuffer. 

Die Ware ist zur Verwendung für die Be
schichtung von Zellkulturgefäßen bestimmt. 
Sie dient als Matrix für die Kultivierung von 
Stammzellen, indem sie die Oberfläche von 
Zellkulturgefäßen verbessert, an die sich die 
Zellen anlagern können. 

Die Ware ist kein Nährmedium für die 
Stammzellen und soll in Verbindung mit ei
nem Zellkulturmedium verwendet werden, 
um Stammzellen zu erhalten oder zu vermeh
ren. 

3504 00 90 Einreihung gemäß den Allgemeinen Vorschrif
ten 1 und 6 für die Auslegung der Kombinier
ten Nomenklatur sowie nach dem Wortlaut 
der KN-Codes 3504 00 und 3504 00 90. 

Da die Ware lediglich als Matrix für die Kulti
vierung von Stammzellen dient und zusam
men mit einem Zellkulturmedium verwendet 
wird, kann sie nicht als zubereitetes Nährsub
strat der Position 3821 angesehen werden 
(siehe auch die HS-Erläuterungen zu Position 
3821, Ausnahmen). 

Die Ware kann nicht in die Position 3822 
eingereiht werden, da sie nicht zur Auswer
tung physikalischer, biophysikalischer oder 
biochemischer Prozesse oder in analytischen 
Reaktionen verwendet wird (siehe auch die 
HS-Erläuterungen zu Position 3822 Absatz 
1). 

Laminine sind andere Eiweißstoffe der Posi
tion 3504, die nicht in einer anderen Position 
genauer erfasst sind (siehe auch die HS-Erläu
terungen zu Position 3504, Buchstabe B). 

Die Ware ist daher als anderer Eiweißstoff in 
die Position 3504 einzureihen.
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 387/2013 DER KOMMISSION 

vom 23. April 2013 

zur Einreihung bestimmter Waren in die Kombinierte Nomenklatur 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 
23. Juli 1987 über die zolltarifliche und statistische Nomenkla
tur sowie den Gemeinsamen Zolltarif ( 1 ), insbesondere auf Ar
tikel 9 Absatz 1 Buchstabe a, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Um die einheitliche Anwendung der Kombinierten No
menklatur im Anhang der Verordnung (EWG) Nr. 
2658/87 zu gewährleisten, sind Vorschriften für die Ein
reihung der im Anhang dieser Verordnung aufgeführten 
Waren zu erlassen. 

(2) In der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 sind allgemeine 
Vorschriften für die Auslegung der Kombinierten No
menklatur festgelegt. Diese Vorschriften gelten auch für 
die Auslegung jeder anderen Nomenklatur, die die Kom
binierte Nomenklatur — auch nur teilweise oder unter 
etwaiger Hinzufügung von Unterteilungen — übernimmt 
und die aufgrund besonderer Regelungen der Union auf
gestellt wurde, um tarifliche oder sonstige Maßnahmen 
im Rahmen des Warenverkehrs anzuwenden. 

(3) In Anwendung dieser allgemeinen Vorschriften sind die 
in Spalte 1 der Tabelle im Anhang dieser Verordnung 
genannten Waren mit den in Spalte 3 genannten Begrün
dungen in die in Spalte 2 der Tabelle angegebenen KN- 
Codes einzureihen. 

(4) Es ist angemessen, dass die von den Zollbehörden der 
Mitgliedstaaten erteilten verbindlichen Zolltarifauskünfte, 
die die Einreihung von Waren in die Kombinierte No
menklatur betreffen und die mit dieser Verordnung nicht 
übereinstimmen, während eines Zeitraums von drei Mo
naten von dem Berechtigten gemäß den Bestimmungen 
des Artikels 12 Absatz 6 der Verordnung (EWG) Nr. 
2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Fest
legung des Zollkodex der Gemeinschaften ( 2 ) weiterver
wendet werden können. 

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ausschusses für den 
Zollkodex — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Spalte 1 der Tabelle im Anhang beschriebenen Waren 
werden in die Kombinierte Nomenklatur unter die in Spalte 2 
der Tabelle genannten KN-Codes eingereiht. 

Artikel 2 

Die von den Zollbehörden der Mitgliedstaaten erteilten verbind
lichen Zolltarifauskünfte, die mit dieser Verordnung nicht über
einstimmen, können gemäß Artikel 12 Absatz 6 der Verord
nung (EWG) Nr. 2913/92 noch drei Monate weiterverwendet 
werden. 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 23. April 2013 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Algirdas ŠEMETA 
Mitglied der Kommission
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ANHANG 

Warenbezeichnung Einreihung 
(KN Code) Begründung 

(1) (2) (3) 

Eine als Gelatinekapsel für den Einzelhandels
verkauf aufgemachte Ware. Jede Kapsel ent
hält die folgenden Inhaltstoffe: 

— pulverisierte Rinde von Katzen
kralle (Uncaria tomentosa) 

500 mg 

— Ascorbylpalmitat 57 mg 

— mikrokristalline Cellulose 79 mg 

— Reismehl 17 mg 

— Siliciumdioxid 32 mg 

Die Ware enthält etwa 17 GHT Stärke/ 
Glucose. 

Laut Etikett ist die Ware als Nahrungsergän
zungsmittel zum menschlichen Verzehr auf
gemacht. 

2106 90 98 Einreihung gemäß den Allgemeinen Vorschrif
ten 1 und 6 für die Auslegung der Kombinier
ten Nomenklatur, der Anmerkung 1 a zu Ka
pitel 30, der zusätzlichen Anmerkung 1 zu 
Kapitel 30 und dem Wortlaut der KN-Codes 
2106, 2106 90 und 2106 90 98. 

Da die Konzentration des enthaltenen Wirk
stoffs oder der darin enthaltenen Stoffe weder 
auf dem Etikett noch auf der Verpackung oder 
dem Beipackzettel angegeben ist, sind die An
forderungen der zusätzlichen Anmerkung 1 
zu Kapitel 30 nicht erfüllt. Die Einreihung 
in die Position 3004 als Arzneiware ist daher 
ausgeschlossen. 

Die Ware ist eine in Kapselform aufgemachte 
Lebensmittelzubereitung. Die Kapselhülle ist 
ein Merkmal, das — zusammen mit ihrem 
Inhalt — für die Bestimmung und die Eigen
art der Ware maßgeblich ist (siehe Urteil des 
Gerichtshofs der Europäischen Union in den 
verbundenen Rechtssachen C-410/08 bis 
C-412/08 Swiss Caps [2009], Slg. I-11991, 
Randnrn. 29 und 32). 

Die Ware ist daher als Lebensmittelzuberei
tung, anderweit weder genannt noch inbegrif
fen, in den KN-Code 2106 90 98 einzureihen 
(siehe auch HS-Erläuterung zu Position 2106, 
Nummer 16).
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 388/2013 DER KOMMISSION 

vom 26. April 2013 

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse 
geltenden Einfuhrpreise 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), 

gestützt auf die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 
der Kommission vom 7. Juni 2011 mit Durchführungsbestim
mungen zur Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates für die 
Sektoren Obst und Gemüse und Verarbeitungserzeugnisse aus 
Obst und Gemüse ( 2 ), insbesondere auf Artikel 136 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen 
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der Kom
mission festzulegenden, zur Bestimmung der pauschalen 
Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien sind in der 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 für die in 
ihrem Anhang XVI Teil A aufgeführten Erzeugnisse und 
Zeiträume festgelegt. 

(2) Gemäß Artikel 136 Absatz 1 der Durchführungsverord
nung (EU) Nr. 543/2011 wird der pauschale Einfuhrwert 
an jedem Arbeitstag unter Berücksichtigung variabler Ta
geswerte berechnet. Die vorliegende Verordnung sollte 
daher am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Artikel 136 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
543/2011 genannten pauschalen Einfuhrwerte sind im Anhang 
der vorliegenden Verordnung festgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 26. April 2013 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Jerzy PLEWA 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung

DE L 117/16 Amtsblatt der Europäischen Union 27.4.2013 

( 1 ) ABl. L 299 vom 16.11.2007, S. 1. 
( 2 ) ABl. L 157 vom 15.6.2011, S. 1.



ANHANG 

Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise 

(EUR/100 kg) 

KN-Code Drittland-Code ( 1 ) Pauschaler Einfuhrwert 

0702 00 00 MA 71,1 
TN 88,0 
TR 121,6 
ZZ 93,6 

0707 00 05 AL 65,0 
TR 130,2 
ZZ 97,6 

0709 93 10 TR 101,0 
ZZ 101,0 

0805 10 20 EG 52,1 
IL 72,3 

MA 50,0 
TN 69,6 
TR 60,8 
ZZ 61,0 

0805 50 10 TR 94,4 
ZA 116,4 
ZZ 105,4 

0808 10 80 AR 110,9 
BR 102,8 
CL 116,4 
CN 95,9 
MK 28,7 
NZ 149,9 
US 194,8 
ZA 107,6 
ZZ 113,4 

0808 30 90 AR 108,4 
CL 120,8 
CN 69,8 
NZ 199,4 
ZA 116,7 
ZZ 123,0 

( 1 ) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1833/2006 der Kommission (ABl. L 354 vom 14.12.2006, S. 19). Der Code 
„ZZ“ steht für „Andere Ursprünge“.
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BESCHLÜSSE 

BESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 25. April 2013 

über die Nichtaufnahme von Formaldehyd in Anhang I, IA oder IB der Richtlinie 98/8/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten für die 

Produktart 20 

(Bekanntgegeben unter Aktenzeichen C(2013) 2284) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2013/204/EU) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. Februar 1998 über das Inverkehrbringen 
von Biozid-Produkten ( 1 ), insbesondere auf Artikel 16 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1451/2007 der Kommis
sion vom 4. Dezember 2007 über die zweite Phase des 
Zehn-Jahres-Arbeitsprogramms gemäß Artikel 16 Absatz 
2 der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates über das Inverkehrbringen von Biozid-Pro
dukten ( 2 ) wurde die Liste der Wirkstoffe festgelegt, die 
im Hinblick auf ihre mögliche Aufnahme in Anhang I, IA 
oder IB der Richtlinie 98/8/EG bewertet werden sollen. 

(2) Formaldehyd (EG-Nr. 200-001-8, CAS-Nr. 50-00-0) ist 
in dieser Liste für die Verwendung u. a. in der in Anhang 
V der Richtlinie 98/8/EG definierten Produktart 20, 
Schutzmittel für Lebens- und Futtermittel, enthalten. 

(3) Zwei Unternehmen („die Antragsteller“) haben Deutsch
land gemäß Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 
1451/2007 Unterlagen für die Bewertung von Formalde
hyd zur Verwendung in der Produktart 20 bis 31 Oktober 
2008 übermittelt. Gemäß Artikel 11 der Richtlinie 
98/8/EG wurde in den Unterlagen auf zwei Produkte 
Bezug genommen, die Formaldehyd enthalten („die Refe
renzprodukte“). 

(4) In einer Reihe von Sitzungen und Schreiben teilte die 
Kommission den Antragstellern und den Mitgliedstaaten 
ihre Auffassung mit, wonach die Referenzprodukte in 
den Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 
1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 22. September 2003 über Zusatzstoffe zur Verwen
dung in der Tierernährung ( 3 ) fallen und somit aufgrund 
von Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe o der Richtlinie 
98/8/EG vom Anwendungsbereich der Richtlinie aus
geschlossen sind. Die Kommission erklärte, sie werde 
nicht beschließen, Formaldehyd für die Produktart 20 
in Anhang I, IA oder IB der Richtlinie 98/8/EG aufzuneh
men. Sie forderte die Antragsteller daher auf, ihre Betei

ligung am Prüfprogramm gemäß Artikel 11 Absatz 1 der 
Verordnung (EG) Nr. 1451/2007 zu beenden und für die 
Referenzprodukte eine Zulassung gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 1831/2003 zu beantragen, wobei sie praktische 
Hilfe anbot und zusagte, ihr Möglichstes zu tun, um 
Marktstörungen während des Übergangs von einer Rege
lung zur anderen zu vermeiden. 

(5) Auf die Empfehlung der Kommission hin teilte einer der 
Antragsteller dieser seine Absicht mit, seine Beteiligung 
am Prüfprogramm gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Ver
ordnung (EG) Nr. 1451/2007 am 10. September 2009 
zu beenden. Der andere Antragsteller entschied sich ent
gegen der Empfehlung, weiter am Prüfprogramm mit
zuwirken. 

(6) Mit Schreiben vom 25. Mai 2010 an Deutschland und 
den verbleibenden Antragsteller bekräftigte die Kommis
sion ihren Standpunkt. Mit Schreiben vom 17. August 
2010 antwortete Deutschland, der verbleibende Antrag
steller weigere sich, seine Beteiligung am Prüfprogramm 
zu beenden, so dass Deutschland keine andere Wahl ha
be, als mit der Bewertung fortzufahren. 

(7) Wie mit der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Euro
päischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2012 
über die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwen
dung von Biozidprodukten ( 4 ) bestätigt wurde, fallen Pro
dukte zum Schutz von Lebens- und Futtermitteln unter 
die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 und die Verordnung 
(EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 16. Dezember 2008 über Lebensmittel
zusatzstoffe ( 5 ). Diese Produkte sind somit aufgrund von 
Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe o der Richtlinie 98/8/EG 
aus dem Anwendungsbereich der Richtlinie ausgeschlos
sen. Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte daher be
schlossen werden, Formaldehyd für die Produktart 20 
nicht in Anhang I, IA oder IB der Richtlinie aufzuneh
men. 

(8) Eine Verwendung von Formaldehyd als Lebensmittel
zusatzstoff ist nicht bekannt, und Formaldehyd ist nicht 
für eine solche Verwendung gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1333/2008 zugelassen.
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(9) Zwei Anträge auf Zulassung von Formaldehyd als Futter
mittelzusatzstoff gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
1831/2003 werden derzeit geprüft. Bei der Übergangs
frist für als Biozid-Produkte in den Verkehr gebrachte 
Produkte, die Formaldehyd enthalten und für den Schutz 
von Futtermitteln verwendet werden, sollte die für die 
Regelung solcher Produkte gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1831/2003 erforderliche Zeit berücksichtigt werden. 

(10) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für Biozid-Produkte — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Formaldehyd (EG-Nr. 200-001-8, CAS-Nr. 50-00-0) wird für 
die Produktart 20 nicht in Anhang I, IA oder IB der Richtlinie 
98/8/EG aufgenommen. 

Artikel 2 

Mit Wirkung vom 1. Juli 2015 dürfen keine Formaldehyd ent
haltenden Produkte mehr als Biozid-Produkte zum Schutz von 
Futtermitteln in den Verkehr gebracht werden. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Brüssel, den 25. April 2013 

Für die Kommission 

Janez POTOČNIK 
Mitglied der Kommission
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DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 25. April 2013 

zur Ermächtigung der Mitgliedstaaten, vorläufige Zulassungen für die neuen Wirkstoffe 
Acequinocyl, Aminopyralid, Ascorbinsäure, Flubendiamid, gamma-Cyhalothrin, Ipconazol, 
Metaflumizon, Orthosulfamuron, Pseudomonas sp. Stamm DSMZ 13134, Pyridalil, Pyroxsulam, 

Spiromesifen, Thiencarbazon und Topramezon zu verlängern 

(Bekanntgegeben unter Aktenzeichen C(2013) 2246) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2013/205/EU) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli 
1991 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln ( 1 ), 
insbesondere auf Artikel 8 Absatz 1 Unterabsatz 4, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über 
das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Auf
hebung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des Ra
tes ( 2 ), insbesondere auf Artikel 80 Absatz 1 Buchstabe a, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Nach Artikel 80 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung 
(EG) Nr. 1107/2009 gilt die Richtlinie 91/414/EWG wei
terhin für Wirkstoffe, für die vor dem 14. Juni 2011 eine 
Entscheidung gemäß Artikel 6 Absatz 3 der genannten 
Richtlinie getroffen wurde. 

(2) Die Niederlande haben im März 2003 von Agro-Kanesho 
einen Antrag nach Artikel 6 Absatz 2 der Richtlinie 
91/414/EWG auf Aufnahme des Wirkstoffs Acequinocyl 
in Anhang I der genannten Richtlinie erhalten. Mit der 
Entscheidung 2003/636/EG der Kommission ( 3 ) wurde 
bestätigt, dass die Unterlagen vollständig sind und den 
Anforderungen der Anhänge II und III der genannten 
Richtlinie hinsichtlich der Daten und Informationen 
grundsätzlich genügten. 

(3) Das Vereinigte Königreich hat im April 2004 von Dow 
AgroSciences Ltd einen Antrag nach Artikel 6 Absatz 2 
der Richtlinie 91/414/EWG auf Aufnahme des Wirkstoffs 
Aminopyralid in Anhang I der genannten Richtlinie er
halten. Mit der Entscheidung 2005/778/EG der Kommis
sion ( 4 ) wurde bestätigt, dass die Unterlagen vollständig 

sind und den Anforderungen der Anhänge II und III der 
genannten Richtlinie hinsichtlich der Daten und Informa
tionen grundsätzlich genügten. 

(4) Die Niederlande haben im September 2004 von Citrex 
Nederland BV einen Antrag nach Artikel 6 Absatz 2 der 
Richtlinie 91/414/EWG auf Aufnahme des Wirkstoffs 
Ascorbinsäure in Anhang I der genannten Richtlinie er
halten. Mit der Entscheidung 2005/751/EG der Kommis
sion ( 5 ) wurde bestätigt, dass die Unterlagen vollständig 
sind und den Anforderungen der Anhänge II und III der 
genannten Richtlinie hinsichtlich der Daten und Informa
tionen grundsätzlich genügten. 

(5) Griechenland hat im März 2006 von der Bayer CropS
cience AG einen Antrag nach Artikel 6 Absatz 2 der 
Richtlinie 91/414/EWG auf Aufnahme des Wirkstoffs 
Flubendiamid in Anhang I der genannten Richtlinie er
halten. Mit der Entscheidung 2006/927/EG der Kommis
sion ( 6 ) wurde bestätigt, dass die Unterlagen vollständig 
sind und den Anforderungen der Anhänge II und III der 
genannten Richtlinie hinsichtlich der Daten und Informa
tionen grundsätzlich genügten. 

(6) Das Vereinigte Königreich hat im August 2001 von der 
Pytech Chemicals GmbH einen Antrag nach Artikel 6 
Absatz 2 der Richtlinie 91/414/EWG auf Aufnahme 
des Wirkstoffs gamma-Cyhalothrin in Anhang I der ge
nannten Richtlinie erhalten. Mit der Entscheidung 
2004/686/EG der Kommission ( 7 ) wurde bestätigt, dass 
die Unterlagen vollständig sind und den Anforderungen 
der Anhänge II und III der genannten Richtlinie hinsicht
lich der Daten und Informationen grundsätzlich genüg
ten. 

(7) Das Vereinigte Königreich hat im März 2007 von der 
Kureha GmbH einen Antrag nach Artikel 6 Absatz 2 
der Richtlinie 91/414/EWG auf Aufnahme des Wirkstoffs 
Ipconazol in Anhang I der genannten Richtlinie erhalten. 
Mit der Entscheidung 2008/20/EG der Kommission ( 8 ) 
wurde bestätigt, dass die Unterlagen vollständig sind 
und den Anforderungen der Anhänge II und III der ge
nannten Richtlinie hinsichtlich der Daten und Informa
tionen grundsätzlich genügten.
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(8) Das Vereinigte Königreich hat im November 2005 von 
der BASF SE einen Antrag nach Artikel 6 Absatz 2 der 
Richtlinie 91/414/EWG auf Aufnahme des Wirkstoffs 
Metaflumizon in Anhang I der genannten Richtlinie er
halten. Mit der Entscheidung 2006/517/EG der Kommis
sion ( 1 ) wurde bestätigt, dass die Unterlagen vollständig 
sind und den Anforderungen der Anhänge II und III der 
genannten Richtlinie hinsichtlich der Daten und Informa
tionen grundsätzlich genügten. 

(9) Italien hat im Juli 2005 von Isagro SpA einen Antrag 
nach Artikel 6 Absatz 2 der Richtlinie 91/414/EWG auf 
Aufnahme des Wirkstoffs Orthosulfamuron in Anhang I 
der Richtlinie 91/414/EWG erhalten. Mit der Entschei
dung 2006/806/EG der Kommission ( 2 ) wurde bestätigt, 
dass die Unterlagen vollständig sind und den Anforde
rungen der Anhänge II und III der genannten Richtlinie 
hinsichtlich der Daten und Informationen grundsätzlich 
genügten. 

(10) Die Niederlande haben im August 2008 von der Sour
con-Padena GmbH & Co KG einen Antrag nach Artikel 6 
Absatz 2 der Richtlinie 91/414/EWG auf Aufnahme des 
Wirkstoffs Pseudomonas sp. Stamm DSMZ 13134 in An
hang I der genannten Richtlinie erhalten. Mit der Ent
scheidung 2008/599/EG der Kommission ( 3 ) wurde be
stätigt, dass die Unterlagen vollständig sind und den An
forderungen der Anhänge II und III der genannten Richt
linie hinsichtlich der Daten und Informationen grund
sätzlich genügten. 

(11) Die Niederlande haben im März 2006 von Sumitomo 
Chemical Agro Europe SAS einen Antrag nach Artikel 6 
Absatz 2 der Richtlinie 91/414/EWG auf Aufnahme des 
Wirkstoffs Pyridalil in Anhang I der genannten Richtlinie 
erhalten. Mit der Entscheidung 2007/669/EG der Kom
mission ( 4 ) wurde bestätigt, dass die Unterlagen vollstän
dig sind und den Anforderungen der Anhänge II und III 
der genannten Richtlinie hinsichtlich der Daten und In
formationen grundsätzlich genügten. 

(12) Das Vereinigte Königreich hat im Februar 2006 von der 
Dow AgroSciences GmbH einen Antrag nach Artikel 6 
Absatz 2 der Richtlinie 91/414/EWG auf Aufnahme des 
Wirkstoffs Pyroxsulam in Anhang I der genannten Richt
linie erhalten. Mit der Entscheidung 2007/277/EG der 
Kommission ( 5 ) wurde bestätigt, dass die Unterlagen voll
ständig sind und den Anforderungen der Anhänge II und 
III der genannten Richtlinie hinsichtlich der Daten und 
Informationen grundsätzlich genügten. 

(13) Das Vereinigte Königreich hat im April 2002 von der 
Bayer CropScience AG einen Antrag nach Artikel 6 Ab
satz 2 der Richtlinie 91/414/EWG auf Aufnahme des 
Wirkstoffs Spiromesifen in Anhang I der genannten 
Richtlinie erhalten. Mit der Entscheidung 2003/105/EG 
der Kommission ( 6 ) wurde bestätigt, dass die Unterlagen 

vollständig sind und den Anforderungen der Anhänge II 
und III der genannten Richtlinie hinsichtlich der Daten 
und Informationen grundsätzlich genügten. 

(14) Das Vereinigte Königreich hat im April 2007 von der 
Bayer CropScience AG einen Antrag nach Artikel 6 Ab
satz 2 der Richtlinie 91/414/EWG auf Aufnahme des 
Wirkstoffs Thiencarbazon in Anhang I der genannten 
Richtlinie erhalten. Mit der Entscheidung 2008/566/EG 
der Kommission ( 7 ) wurde bestätigt, dass die Unterlagen 
vollständig sind und den Anforderungen der Anhänge II 
und III der genannten Richtlinie hinsichtlich der Daten 
und Informationen grundsätzlich genügten. 

(15) Frankreich hat im Mai 2003 von der BASF SE einen 
Antrag nach Artikel 6 Absatz 2 der Richtlinie 
91/414/EWG auf Aufnahme des Wirkstoffs Topramezon 
in Anhang I der genannten Richtlinie erhalten. Mit der 
Entscheidung 2003/850/EG der Kommission ( 8 ) wurde 
bestätigt, dass die Unterlagen vollständig sind und den 
Anforderungen der Anhänge II und III der genannten 
Richtlinie hinsichtlich der Daten und Informationen 
grundsätzlich genügten. 

(16) Die Bestätigung der Vollständigkeit der Unterlagen war 
erforderlich, um deren eingehende Prüfung zu erlauben 
und den Mitgliedstaaten die Möglichkeit zu geben, für 
Pflanzenschutzmittel mit den betreffenden Wirkstoffen 
auf höchstens drei Jahre befristete vorläufige Zulassungen 
zu erteilen, sofern die Voraussetzungen von Artikel 8 
Absatz 1 der Richtlinie 91/414/EWG erfüllt sind, ins
besondere die Voraussetzung in Bezug auf die eingehende 
Bewertung der Wirkstoffe und der Pflanzenschutzmittel 
im Hinblick auf die Anforderungen der genannten Richt
linie. 

(17) Die Auswirkungen dieser Wirkstoffe auf die menschliche 
Gesundheit und auf die Umwelt wurden gemäß Artikel 6 
Absätze 2 und 4 der Richtlinie 91/414/EWG für die von 
den Antragstellern vorgeschlagenen Anwendungen ge
prüft. Die berichterstattenden Mitgliedstaaten haben der 
Kommission die Entwürfe der Bewertungsberichte am 
15. März 2005 (Acequinocyl), am 10. September 2007 
(Ascorbinsäure), am 22. August 2006 (Aminopyralid), 
am 1. September 2008 (Flubendiamid), am 13. September 
2012 (gamma-Cyhalothrin), am 29. Mai 2008 (Ipcona
zol), am 15. April 2008 (Metaflumizon), am 19. Juli 
2012 (Orthosulfamuron), am 3. November 2009 (Pseu
domonas sp. Stamm DSMZ 13134), am 13. Januar 2009 
(Pyridalil), am 20. März 2008 (Pyroxsulam), am 9. März 
2004 (Spiromesifen), am 17. Dezember 2008 (Thiencar
bazon) bzw. am 26. Juli 2007 (Topramezon) vorgelegt. 

(18) Nachdem die berichterstattenden Mitgliedstaaten die Ent
würfe der Bewertungsberichte vorgelegt hatten, wurde 
entschieden, bei den Antragstellern weitere Informatio
nen einzuholen und diese den berichterstattenden Mit
gliedstaaten zur Prüfung und Bewertung zu übermitteln. 
Die Prüfung der Unterlagen ist noch im Gange, weshalb 
es nicht möglich sein wird, die Beurteilung innerhalb der 
Frist abzuschließen, die in der Richtlinie 91/414/EWG in

DE 27.4.2013 Amtsblatt der Europäischen Union L 117/21 

( 1 ) ABl. L 201 vom 25.7.2006, S. 34. 
( 2 ) ABl. L 329 vom 25.11.2006, S. 74. 
( 3 ) ABl. L 193 vom 22.7.2008, S. 14. 
( 4 ) ABl. L 274 vom 18.10.2007, S. 15. 
( 5 ) ABl. L 116 vom 4.5.2007, S. 59. 
( 6 ) ABl. L 43 vom 18.2.2003, S. 45. 

( 7 ) ABl. L 181 vom 10.7.2008, S. 52. 
( 8 ) ABl. L 322 vom 9.12.2003, S. 28.



Verbindung mit den Durchführungsbeschlüssen 
2011/490/EU der Kommission ( 1 ) (Acequinocyl, Amino
pyralid, Flubendiamid, Metaflumizon, Pyroxsulam und 
Thiencarbazon), 2011/252/EU der Kommission ( 2 ) (As
corbinsäure, Ipconazol, Pseudomonas sp. Stamm DSMZ 
13134, Spiromesifen und Topramezon) bzw. 
2011/671/EU der Kommission ( 3 ) (gamma-Cyhalothrin) 
vorgesehen wurde. 

(19) Da die Beurteilung bisher noch keinen Anlass zu unmit
telbarer Besorgnis gegeben hat, sollten die Mitgliedstaaten 
die Möglichkeit erhalten, vorläufige Zulassungen für 
Pflanzenschutzmittel mit den betreffenden Wirkstoffen 
gemäß Artikel 8 der Richtlinie 91/414/EWG um 24 Mo
nate zu verlängern, so dass die Prüfung der Unterlagen 
fortgesetzt werden kann. Der Zeitraum von 24 Monaten 
dürfte ausreichen, um die Beurteilung abzuschließen und 
über eine mögliche Genehmigung von Acequinocyl, Ami
nopyralid, Ascorbinsäure, Flubendiamid, gamma-Cyha
lothrin, Ipconazol, Metaflumizon, Orthosulfamuron, Pseu
domonas sp. Stamm DSMZ 13134, Pyridalil, Pyroxsulam, 
Spiromesifen, Thiencarbazon und Topramezon gemäß 
Artikel 13 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 
zu entscheiden. 

(20) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Mitgliedstaaten dürfen bestehende vorläufige Zulassungen 
für Pflanzenschutzmittel, die Acequinocyl, Aminopyralid, Ascor
binsäure, Flubendiamid, gamma-Cyhalothrin, Ipconazol, Meta
flumizon, Orthosulfamuron, Pseudomonas sp. Stamm DSMZ 
13134, Pyridalil, Pyroxsulam, Spiromesifen, Thiencarbazon 
oder Topramezon enthalten, bis spätestens 30. April 2015 ver
längern. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss gilt bis zum 30. April 2015. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Brüssel, den 25. April 2013 

Für die Kommission 

Tonio BORG 
Mitglied der Kommission
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BERICHTIGUNGEN 

Berichtigung der Richtlinie 2011/77/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. September 2011 
zur Änderung der Richtlinie 2006/116/EG über die Schutzdauer des Urheberrechts und bestimmter verwandter 

Schutzrechte 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 265 vom 11. Oktober 2011) 

Seite 4, Artikel 1 Nummer 3, hinzuzufügender Artikel 10 Absatz 5: 

anstatt: „ ‚(5) Artikel 3 Absätze 1 bis 2e in der am 31. Oktober 2011 geltenden Fassung gilt für Aufzeich
nungen von Darbietungen und für Tonträger, deren Schutzdauer für den ausübenden Künstler und den 
Tonträgerhersteller am 30. Oktober 2011 aufgrund dieser Bestimmungen in der am 1. November 2013 
geltenden Fassung noch nicht erloschen ist, und für Aufzeichnungen von Darbietungen und für Ton
träger, die nach diesem Datum entstehen.‘ “ 

muss es heißen: „ ‚(5) Artikel 3 Absätze 1 bis 2e in der am 31. Oktober 2011 geltenden Fassung gilt für Aufzeich
nungen von Darbietungen und für Tonträger, deren Schutzdauer für den ausübenden Künstler und den 
Tonträgerhersteller aufgrund dieser Bestimmungen in der am 30. Oktober 2011 geltenden Fassung am 
1. November 2013 noch nicht erloschen ist, und für Aufzeichnungen von Darbietungen und für 
Tonträger, die nach diesem Datum entstehen.‘ “
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Berichtigung der Verordnung (EU) Nr. 748/2012 der Kommission vom 3. August 2012 zur Festlegung der 
Durchführungsbestimmungen für die Erteilung von Lufttüchtigkeits- und Umweltzeugnissen für Luftfahrzeuge 
und zugehörige Produkte, Bau- und Ausrüstungsteile sowie für die Zulassung von Entwicklungs- und 

Herstellungsbetrieben 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 224 vom 21. August 2012) 

Seite 5, Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe c: 

anstatt: „gegebenenfalls beim Mitgliedstaat in Kraft waren. ###the applicable certification basis shall be that 
established by the JAA or, where applicable, the Member State at the date of application for the 
supplemental type-certificate or the major change approval;###“ 

muss es heißen: „Als Zulassungsgrundlage gilt die von der JAA oder gegebenenfalls vom Mitgliedstaat festgelegte Grund
lage zum Zeitpunkt des Antrags auf Genehmigung der ergänzenden Musterzulassung oder Genehmi
gung der großen Änderung.“
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